
Gefährdungsbeurteilung Arbeitsmedizinische Vorsorge
Checkliste: Arbeitsmedizinische Vorsorge in der Zahnarztpraxis
	Lfd. Nr.
	Frage
	Ja
	Nein

	5.01
	Ist sichergestellt, dass die Beschäftigten vor Arbeitaufnahme über die arbeitsmedizinische Vorsorge aufgeklärt und beraten werden?
	
	

	5.02
	Werden die Beschäftigten vor Tätigkeitsaufnahme und bei gegebener 
Veranlassung über die in Frage kommenden Maßnahmen zur 
Immunisierung unterrichtet und informiert?
	
	

	5.03
	Ist sichergestellt, dass fachkundige Beratung durch einen Betriebsarzt oder Arbeitsmediziner gewährleistet ist?
	
	

	5.04
	Werden für das in der Gefährdungsbeurteilung ermittelte Personal die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen (G 24 und G 42, evtl. 
G 37) angeboten bzw. veranlasst?
	
	

	5.05
	Wird über Untersuchungen für Jugendliche im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes (Alter: 15 - < 18 Jahre) aufgeklärt und werden diese für die Betroffenen (z. B. Auszubildende unter 18 Jahren) veranlasst?
	
	

	5.06
	Ist sichergestellt, dass die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen und ggf. auch die Immunisierungen durch einen Betriebsarzt oder Arbeitsmediziner durchgeführt werden?
	
	

	5.07
	Ist in der Praxis die Organisation für die Meldung von Arbeits- und 
Wegeunfällen und von Berufskrankheiten vorhanden und sind die 
Beschäftigten hierüber unterwiesen?
	
	

	5.08
	Werden existierende Beschäftigungsbeschränkungen- bzw. verbote 
z. B. für Jugendliche oder werdende und stillende Mütter beachtet und eingehalten und wurde hierüber aufgeklärt?
	
	

	5.09
	Sind und werden die Beschäftigten über die namentliche Meldepflicht gemäß Infektionsschutzgesetz informiert?
	
	

	5.10
	Führt der Zahnarzt für die arbeitsmedizinischen Pflichtuntersuchungen der Beschäftigten eine Vorsorgekartei?
	
	

	5.11
	Hat der vom Zahnarzt ermächtigte Arbeits- oder Betriebsmediziner 
diesen, nach durchgeführten arbeitsmedizinischen Pflichtunter-suchungen der Beschäftigten, mitgeteilt, ob gegen die geplante Tätigkeit gesundheitliche Bedenken bestehen (ggf. eine Empfehlung ausge-sprochen)? Hat der Zahnarzt von diesem Arbeits- oder Betriebs-mediziner eine ärztliche Bescheinigung über die Untersuchungs-ergebnisse der Pflichtuntersuchungen erhalten? Werden diese 
ärztlichen Bescheinigungen in der Vorsorgekartei der Beschäftigten in der Zahnarztpraxis aufbewahrt?
	
	


	
	
	Praxisinhaber/in:

	
	Datum
	Name
	Unterschrift

	Erstellt am:
	00.00.0000
	
	

	Aktualisiert am:
	00.00.0000
	
	


Erstellung: vor Tätigkeitsaufnahme

Aktualisierung: regelmäßig alle 3 Jahre oder bei wesentlichen Änderungen (z. B. neues Arbeitsgerät)

	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Arbeitsmedizinische Vorsorge in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	5.01
	Im Rahmen der nach § 3 des Arbeitsschutzgesetzes zu treffenden Maßnahmen hat der Praxisinhaber 
für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge zu sorgen. Sie umfasst die zur Verhütung arbeits-bedingter Gesundheitsgefahren erforderlichen arbeitsmedizinischen Maßnahmen.

Der Praxisinhaber hat sicherzustellen, dass für alle Beschäftigten, die Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen und Gefahrstoffen durchführen, eine allgemeine arbeitsmedizinische Beratung durchgeführt wird. Diese Beratung soll im Rahmen der Unterweisung erfolgen. Dabei sind die Beschäftigten über Angebotsuntersuchungen nach zu unterrichten sowie auf besondere Gefährdungen zum Beispiel bei dauernd verminderter Immunabwehr hinzuweisen. Die Beratung ist unter Beteiligung eines Betriebsarztes oder 
Arbeitsmediziners durchzuführen.
	§§ 3, 11 ArbSchG
	
	

	5.02
	Der Zahnarzt hat die Angestellten über die in Frage kommenden Maßnahmen zur Immunisierung 
(Hepatitis-B-Schutzimpfung) bei Aufnahme der Tätigkeit und bei gegebener Veranlassung zu unterrichten und zu informieren. Die im Einzelfall gebotenen Maßnahmen zur Immunisierung sind dabei im Einvernehmen mit dem Arzt, der die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen durchführt, festzulegen. Die Kosten der Impfung trägt grundsätzlich der Arbeitgeber, d. h. der Zahnarzt. Sollte eine einzelne Krankenkasse der Mitarbeiterin die Kosten der Schutzimpfung übernehmen, kann der Zahnarzt die Mitarbeiterin beim Hausarzt immunisieren lassen.
	Anhang Teil 2 Abs. 1 ArbMedVV
RKI-Empf. „Zahnheilkunde“
	
	

	5.03
	Im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung muss der Zahnarzt durch Ärzte, die Fachärzte für Arbeitsmedizin sind oder die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ führen, fachkundig beraten werden.
	§ 1 ASiG
§ 3 ArbMedVV
	
	

	5.04

5.05
	Im Merkblatt „Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen“ finden Sie eine Zusammenstellung der in einer Zahnarztpraxis relevanten arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen (G 24, G 37 und G 42).
	§§ 4und 5 
ArbMedVV in Verbindung mit dem Anhang 
Teil 1, 2 und 4
§ 32f. JArbSchG
	
	


	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Arbeitsmedizinische Vorsorge in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	5.06
	Der Praxisinhaber hat die Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen durch 
Beauftragung eines Arztes sicherzustellen. Er darf nur Ärzte beauftragen, die Fachärzte für Arbeitsmedizin sind oder die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ führen. Der beauftragte Arzt hat für arbeits-medizinische Vorsorgeuntersuchungen, die besondere Fachkenntnisse oder eine spezielle Ausrüstung erfordern, Ärzte hinzuzuziehen, die diese Anforderungen erfüllen.
	§ 11 ArbSchG

§ 3 Abs. 2 
ArbMedVV
	
	

	5.07
	Im Praxishandbuch der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg finden Sie unter „Qualitätssicherung in der Zahnarztpraxis“ im Kapitel „Arbeitsschutz“ weitergehende Informationen.
	§ 15 SGB VII
	
	

	5.08
	Im Praxishandbuch der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg finden Sie unter „Qualitätssicherung in der Zahnarztpraxis“ im Kapitel „Personal – Schutzgesetze“ weitergehende Informationen.
	JArbSchG

MuSchG
	
	

	5.09
	Die Beschäftigten sind über die namentliche Meldepflicht gemäß Infektionsschutzgesetz zu informieren.
	§ 6f. IfSG
	
	

	5.10
	Der Zahnarzt hat für die arbeitsmedizinischen Pflichtuntersuchungen der Beschäftigten eine Vorsorgekartei zu führen.
	§ 4 Abs. 3 
ArbMedVV
	
	

	5.11
	Der vom Zahnarzt ermächtigte Arbeits- oder Betriebsmediziner hat diesen, nach durchgeführten arbeitsmedizinischen Pflichtuntersuchungen der Beschäftigten, mitzuteilen, ob gegen die geplante Tätigkeit 
gesundheitliche Bedenken bestehen (ggf. eine Empfehlung ausgesprochen). Der Zahnarzt muss von 
diesem Arbeits- oder Betriebsmediziner eine ärztliche Bescheinigung über die Untersuchungsergebnisse der Pflichtuntersuchungen erhalten und diese ärztlichen Bescheinigungen in der Vorsorgekartei der 
Beschäftigten in der Zahnarztpraxis aufbewahren.
	§ 4 Abs. 3 
ArbMedVV
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